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34 Monopole

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

GSpG 1989 §53 Abs1 idF 1993/695;

VStG §39 Abs1;

Rechtssatz

Die im Erkenntnis vom 20. Dezember 1999, 97/17/0233, angestellten Überlegungen führen zur Annahme, dass § 53

Abs. 1 GSpG insoweit keine Verschärfung gegenüber § 39 Abs. 1 VStG anordnen wollte, als etwa im Gegensatz zu § 39

Abs. 1 VStG besondere Anforderungen im Zusammenhang mit dem Verdacht der fortgesetzten Begehung einer

Verwaltungsübertretung dahingehend zu stellen wären, dass nicht bloß ein Verdacht der Begehung einer strafbaren

Handlung vorliegen müsse, sondern hinsichtlich der Quali kation der Geräte als Glücksspielapparate oder

Glücksspielautomaten über den Verdacht hinaus die - für eine Bestrafung erforderliche - Sicherheit gegeben sein

müsste, dass es sich um solche Glücksspielapparate oder Glücksspielautomaten handle.
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